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Amt für öffentliche Ordnung  
 
Schwarzstrasse 44 
5024 Salzburg 
 

Meldung über die Bestellung oder Abbestellung des Abfallbeauftragten und 
seines Stellvertreters  
gem. § 11 Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (BGBl. I Nr.102/2002) 
 
 
(*) Feld muss ausgefüllt sein  
 
Angaben zum Betrieb (*)  

Genauer 
Firmenwortlaut 

 

Straße (*)     

HausNr (*)  Stiege Tür Nr  

PLZ/Ort (*)     

Telefon  Fax   

  

Meldung zum Abfallbeauftragten (*) 

 Bestellung 
Der Betrieb erstattet Meldung über die 

 Abberufung 

 
Abfallbeauftragter (*) 

Name   

Geburtsdatum  

Adresse:  Straße  

HausNr  

PLZ / Ort  

Fachliche Qualifikation 
(gegebenenfalls 
Qualifikationsnachweis beilegen) 

 

 

Datum und Unterschrift  

Ort  Datum  

Unterschrift  
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Amt für öffentliche Ordnung  
 
Schwarzstrasse 44 
5024 Salzburg 
 

 
Meldung zum Abfallbeauftragten-Stellvertreter  (*) 

 Bestellung 
Der Betrieb erstattet Meldung über die 

 Abberufung 

 

Abfallbeauftragter-Stellvertreter (*) 

Name   

Geburtsdatum  

Adresse:  Straße  

HausNr  

PLZ / Ort  

Fachliche Qualifikation 
(gegebenenfalls 
Qualifikationsnachweis beilegen) 

 

 

Datum und Unterschrift  

Ort  Datum  

Unterschrift  

 
 
 
Als Abfallbeauftragte/r wurde bestellt 

Name    

Geburtsdatum    

 

Als Abfallbeauftragter-Stellvertreter/in wurde bestellt 

Name    

Geburtsdatum    
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Amt für öffentliche Ordnung  
 
Schwarzstrasse 44 
5024 Salzburg 
 

Information zur 
Meldung über die Bestellung oder Abbestellung des Abfallbeauftragten und 
seines Stellvertreters  

 
Der Antrag ist entweder  

Persönlich bei der 
Magistratsabteilung 1/01 – Amt für öffentliche Ordnung 
Einlaufstelle, Schwarzstrasse 44, Erdgeschoss 
5020 Salzburg 
Parteienverkehr: 
Mo 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 
Di bis Fr 8.00 bis 12.00 Uhr 
oder schriftlich zu stellen 
 

Allgemeines 

Bitte füllen Sie alle Felder korrekt aus. Die mit einem (*) gekennzeichneten Felder sind 
verpflichtend auszufüllen. Für alle Datumseingaben gilt das Format „TT.MM.JJJJ“ 

Sie können das Formular direkt am Bildschirm ausdrucken. Das fertig ausgefüllte 
Formular übermitteln Sie bitte an die oben angeführte Kontaktadresse  

 

Voraussetzungen 

In Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmern sind nach dem Abfallwirtschaftsgesetz 
Abfallbeauftragte zu bestellen und der Behörde zu melden. Die Meldung erfolgt an die 
Magistratsabteilung 1/01 - Amt für öffentliche Ordnung. 

 

Aufgaben 

Der Abfallbeauftragte hat 
- die Einhaltung der den Betrieb betreffenden abfallrechtlichen Vorschriften und darauf 
beruhender Bescheide zu überwachen und den Betriebsinhaber über seine 
Wahrnehmungen, insbesondere über festgestellte Mängel, unverzüglich zu informieren, 
- auf eine sinnvolle Organisation der Umsetzung der den Betrieb betreffenden 
abfallrechtlichen Vorschriften hinzuwirken,  
- den Betriebsinhaber in allen den Betrieb betreffenden abfallwirtschaftlichen Fragen, 
einschließlich der abfallwirtschaftlichen Aspekte bei der Beschaffung, zu beraten und  
- im Zuge der Erstellung oder Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes die Kosten 
der Abfallbehandlung und die Erlöse der Altstoffe dem Betriebsinhaber darzustellen.  
 
Der Betriebsinhaber hat den Abfallbeauftragten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zu 
unterstützen, insbesondere hat er ihm für seine Tätigkeit ausreichend Zeit während der 
Arbeitszeit und Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu gewähren und die erforderlichen 
Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. 
Durch die Bestellung eines Abfallbeauftragten wird die Verantwortlichkeit des 
Betriebsinhabers für die Einhaltung der abfallrechtlichen Vorschriften und darauf 
beruhender Bescheide nicht berührt. Dem Abfallbeauftragten darf keine Verantwortlichkeit 
für die Einhaltung von abfallrechtlichen Vorschriften übertragen werden. 
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